
 

 

Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates Boppelsen und dessen Präsident/Präsidentin für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 

1. Wahlgang vom 26. September 2021 

 

Wahlvorschlag 

 

Zur Wahl als Mitglied des Gemeinderates Boppelsen wird folgender Kandidat bzw. folgende Kandidatin vorgeschlagen: 
 

Name, Vorname (Rufname) w/m Geburtsdatum Beruf Adresse Heimatort Partei 

       

 

 

Zur Wahl als Präsident/Präsidentin des Gemeinderates Boppelsen wird folgender Kandidat bzw. folgende Kandidatin vorgeschlagen: 

Als Wahlborschlag zum Präsidenten bzw. zur Präsidentin zugelassen ist ein bereits amtierendes Mitglied des Gemeinderates  
oder der obig vorgeschlagene Kandidat bzw. die obig vorgeschlagene Kandidatin.  

 

Name, Vorname (Rufname) w/m Geburtsdatum Beruf Adresse Heimatort Partei 

       

 

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in Boppelsen eigenhändig unterzeichnet sein. Eine Stimm-
berechtigte bzw. ein Stimmberechtigter kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Unterzeichnung kann nicht zurückgezogen werden 
(§ 51 Gesetz über die politischen Rechte GPR); Unterschriften auf der Rückseite. 

 

Einreichefrist:     
Einreicheort:    

Mittwoch, 4. August 2021, 11.00 Uhr
Gemeinderat Boppelsen, Oberdorfstrasse 2, 8113 Boppelsen 

  



Den Wahlvorschlag unterstützen folgende Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in der Gemeinde Boppelsen: 
 

Nr. Name, Vorname Geburtsdatum Adresse Unterschrift 
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